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Von einer Außenhcndelsstelle ist darauf hingewiesen mrden, 

daß die Nanhaftmachung von Auslandsfirmen, die mit deutschen 

Firmen in Geschäftsverbindung treten wollen, in Laufe des letz-

ten Jahres an Bedeutung gewonnen hat. Dies trifft in der Tat zu 

Durch die ffeltwirt schaft skr ise sind zahlreiche bestehende Ver-

bindungen zwischen ausländischen Firmen und deutschen Exporteu-

ren und Fabrikanten unterbrochen worden. Die betreffenden auslän-

dischen Firmen, die ein Jnteresse an der Wiederaufnahme der Ge-

schäftsverbindung habenß werden zwr diese Beziehungen in der 

überwiegenden Anzahl der Fälle unmittelbar mit ihren früheren 

Geschäftsfreunden wieder anknüpfen. Oft wird dies jedoch wegen 

Auflösung der deutschen Firma, wegen Aufgabe des betreffenden 

FabriKationszweiges oder aus anderen Gründen nicht möglich sein, 

so daß sich die ausländischen Firmen bei den deutschen amtlichen 

Vertretungen im Auslande oder den deutschen Auslandshandelskarn-

mern und ähnlichen Organisationen nach Herstellern bestimmter 

deutscher Waren erkundigen werden. Es Kann zwar nicht Aufgabe 

der amtlichen deutschen Vertretungen sein, einen etwa auftreten-

den Bedarf an deutschen Waren regelmäßig durch Umfrage bei aus-

ländischen 
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ländischen Abn&imern festzustellen, immerhin dürfte es sich 

empfehlen, den bei den auswärtigen Vertretungen eingehenden 

Anfragen nach deutschen Waren oder Gesuchen um. Vertretungen 

deutscher Firmen bis auf weiteres eine erhöhte Beachtung zu 

schenken. Dies würde dazu beitragen, daß entweder auf diesem 

Wege neue Geschäftsverbindungen mischen ausländischen Jnter-

essenten und deutschen Lieferfirmen entstehen oder zum minde-

sten ausländische Jnteressenten für bestirnte deutsche Waren 

rechtzeitig Prospekte und Propagandomterial erhalten, das 

auf diese Ware abgestellt ist. Die auswärtigen Vertretungen 

werden daher ergebenst gebeten, Anfragen nach deutschen Waren 

oder nach Vertretungen für deutsche Firnen, die schriftlich 

eingehen oder mündlich vorgebracht werden, in allen Fällen, 

in denen es sich um ernsthafte Reflektanten und um geeignete 
£ - — — — — — — — — 

Firmen zu handeln scheint, der Zentralstelle für Außenhandel 

- bei Ver t ret er ge suchen möglichst unter Angabe von Referenzen -

mitzuteilen, damit diese Anfragen in geeigneter Weise deutschen 

Jnteressenten zur K&intnis gebracht ^werden können. Auf die Not-

wendi gkeit, über unbekannte ausländische Firmen Auskünfte ein-

zuholen, werden die Jnteressenten hingewiesen. Jn denjenigen 

Fällen, in denen die ausländische Firma ausdrücklich bittet9 

eine Mitteilung nach Deutschland zu unterlassen oder in denen 

eine Bekanntgabe aus anderen Gründen untunlich erscheint, wird 

jedoch auch künftig von solchen Meldungen abzusehen sein. 


